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rsehläge zur Behebung der Wohnungsnot im Herzogtum feschen.

Boe Behebung der Wohnungsnot im Herzogtum Taschen keim 
allein dureh eine grosszügige Begebung der Bautätigkeit erfolgen. 

Die ist in grösserem Stil jedoch nur bei weitgehender Begünstigung 

der Bauherrn sowohl während des Baues alsauoh naoh dar Bauher- 

stellung zu ertdSlen.- Dazu ist aber das Zusammenwirken sämtHoher 

Behörden sowohl der Selbstverwaltung wie auch der staatlichen Be

hörden notwendig.*

In erster Linie obliegt dar Borge für die ohnungsbeistellun- 

gen der Gemeinde, sie ist die berufendste lörpersohaft für die Lö
sung der Wohnungsfrage hauptsächlich in der Hichtuhg der Herstel

lung der fehlenden Wohnungen.-

In zweiter Linie hat der Staat seine Mithilfe zu gewähren, 

damit die inter den gegenwärtigen Teuerungsverhältnlssen her

gestellten Wohnungen duroh Befreiung von den Steuern bezw. Umlagen 

und duroh Gewährung eines Zuschusses für den werlorenen Bauaufwand 

bezw. für die Verzinsung und Abschreibung der den Friedenspreis 

wesentlich übersteigenden Herstellungskosten, eine angemessene Ver

zinsung ergeben.- Es werden nun die Vorschläge für die Errichtung 

▼on "ohnhäuc rn gemeinnütziger ^ohnungsgenossensohaften, in der 

Hauptsache Kleinwohnhäusem in den einzelnen Gmein den genauer fest

gestellt.-

Die AusnahmjVerfügungen gelten nur vorläufig für die be

reite begonnenen und für die bis Ende 31. Dezember 1922 fertig

gestellten feemelnntttzlgen Wohnnrgebauten.- Sie sind auf eine an

gemessene Zeit zu vertän£ann, sobald nach Ablauf dieser Frist zwi- 

sehen den Baukosten und den übliohen ■ohnur.gsainsen ein derartiges 

Missverhältnis besteht, dass eine freie Wohnungsbautätigkeit aus

geschlossen ist.*

1./  Jede Gemeinde in welcher Wohnungsnot herrscht hat 

raschestens eine öemeindebaugenossenschaft nach den Formen der



Gesellschaften oder Genoasenschaften mit beschränkter Haftung zu 

errichten oder bestehende Baugenossenschaften entsprechend auszu- 

gestalten.«

2. Zweck dieser Genossenschaft ist dlo Schaffung von gesunden 

«Ahnungen, in erster Linie Kleinwohnungen, durch Heubau von Genossen- 

sohaftshäusem und von Ligenhßusarn, Jedoch such die Durchführung 

von TTai«2u- und Ausbauten sur Bereitstellung neuer ”ohnnngen.-Die 

^ohrungsgenoeseneehaft soll in erster Linie bemüht p-in ils Errich

tung von PinfRmilienhfcnsern anzuetreben und erst in sv eiter L nie 

die ‘Irrlehtuxjg von Huunern mit mehreren Löhnungen. In beiden Fällen 

soll gagen ein angemessenes Entgelt besw. eine geringe Verzinsung 

und A Zahlung eine hygienische einwandfreie Wohnstätte woJBftglich 

alt Entzgarten /^ob.nheitfet-tte/ helgestallt werden.-

3. r.itglioder dar Genon ’nschaft sind vou öffentlichen Kör

pars;haften; Las Land, und die Gemeinde, von privaten jene physischen 

und juristischen Personen, welche für sich oder ihre Angestellten 

oder Arbeiter Wohnungen zur Befriedigung eines na’hgewieeenen und 

in der »rwerbsverhöltnissen 'gegründeten Bedürfnissen, von der Ge

meinde anspreohen.«

4. Lia Geldmittel für ihre Zwecke beschafft die Genossen

schäft 1./ durch die Einlangen der Mitglieder, und. zwar hat das

Land ur< die Gemeinde für jede ange fordert a Mietwchnur r ungefähr 

je Z 500C.- stell, dss^dle Löhnung snfordarndc ütglied für je

den angefordert»» iohnrano, die Küche eingerechnet ungefähr ja

K 300.- Anteil zu zeichne .-

begriffenen Bauten unter Haftung des Landes. Lie GenoiBsenoahaft 

ist ber ichtigt auf Eigenhäuser ait einer Kleinwohnung bis 90;. und 

auf Eigenbauser und auf Genossenschaftshänser bis 80^, auf dgen- 

häuser bis 70ft der Baukosten als Hypoték aufzunehmen, die restl.

10/, igfi bexw. 30% bei Higenhäusern hat der Bauwerber selbst bei

zusteuern /?rivatkapital/

3./ Durch Ausgabe von niedrig, verzinslich /3%igen/ 

amortieablen Tellschuldversohreibangen unter Haftung des Landes.-



3
r, Die Beschaffung des Baugrundes erfolgt in erster Linie im 

oe des Baurechtes Ges.r. 26.4.1912. Die Gmeinden sind gehalten 

ihren für die Errichtung von Wohn ingssledlungen geeigneten Grund- 

besits der Wo hnungsgenoas en schäft gegen eine mässige Pacht la Bau

recht auf 80 Jahre zu überlassen, weiters sind die Gemeinden in die 

Lage zu setzen, geeignete Grundstücks von Gemeindemitgliedern zu er

werben.- Es ist daher den Gemeinden für sämtliche Grundstücke im*Ge- 

meindegebiet das Verkäufer echt einzuräumen und ausserdem ein lang

fristiges X»angspachtrecht auf die im Gemeindegebiete liegenden 

Grundstücke des Grossgrundbesitzes nach den Bestimmungen des Bau- 

rechtes zu gewähren.- Liegt jedoch auch die Erwerbung solcher jedoch 

ausserhalb an das Gemeindegebiet angrenzender Grundstück, des Gross

grundbesitzes im Interesse der Entwicklung der Gemeinde zwecks Be

seitigung der Wohnungsnot, dann sind die Voraussetzungen für die Er

werbung von langfristigen Pacht- bezw. Baureehten in der Weise zu 

schaffen, dass die Eingemeindung durch die Landesbehörde ohne die 

Zustimmung der betreffenden Dorfgemeinde erfolgen kann.-

6./ Die Gedamtverwaltung der errichteten ; ietwohnungen ist 

natürlich Sache der Baugenoeeenschaft. Es wird sich aber als zwecks, 

mässig erweisen den Mietern namentlich bei Einfamilienhäusern die 

Möglichkeit einzuräumen, an dem Gebäude ein dauerndes dringliches 

Hecht zu erwerben.- Ein spekulativer Missbrauch der Edgenhäuser ist 

durch Sicherung des Verkaufs- oder Rückkaufsrechtes auszusehliessen.-

B./ Die Baukosten sind durch folgende Massnahmen zu verringern, 

a/ durch volle Gebührenfreiheit hinsichtlich der staatlichen bezw. 

landes- und autonomen Gebühren/ Kommissdons- u. Stempelgebühren/ 
b/ durch weitgehende Bauerleichterangen gegenüber den bezüglichen 

Bauordnungen.,

«/ durch Uob,ria8arag von billig.» Sawutorlali.» staatilob«/ Landa»/ 

und Gemeindebetriebe, durch Erwirkung von entsprechenden i’arlfhach- 

lässen der Verkehrunternehmungen, von Brei «na mässen der Lieferanten 

der Baumaterialien, insbesondere solchen, welche an Kriagslieferang 

beteiligt waren, durch Ermässigung od;r Befreiung von Zöllen für im 

Innlande nicht erzeugte oder nicht zu beschaffende Materialien,durch 



ť5kyuhrverbote und. Ausschaltung des Zwischenhandels, soweit es für 

die ^Befriedigung des einheimischen Bedarfes notwendig ißt.-

8. Um die entsprechende Verzinsung und Amortisation der Anlage 

zu ermöglichen ist

a/ die Befreiung von staatlichen und sonstigen Steuern und Umlagen

im "ah/men der bisherigen Begünstigungen für Assaniarungsbauten

zu gewähren u.zw. für Hleinwohnungsh.user auf .24 «Jahre, lemwoj ungs— 
mieth user sonstige Eigenhäuser und für durch Umbau, Anbau oder Aus

bau / Umwandlung tes Geschäftes- und Lagerräumen zu Wohnungen/ neu 

erstellter Dehnungen auf 18 Jahre zu gewähren.—

b/ die Erwirkung eines möglich niedrigen Zinsfusses/ für Verzinsung 

und Amortisation/ für die Hypothekdarlehen 2 1/2 und 1 1/2 % zu 

ermöglichen

o/ die Aufhebung des Kia ter schütz-» und v.ohnungsamtbeset zes für die 

neuen Uohnurgen und die Bewi/ilidhr der Festeetzur.g höherer Zinse 

als tte ortsüblichen zu ve/ordnen.-

d/ für die Zuechlüese an die hohnurgsgenoasenschaft und deren Mit

glieder, welche zur Sicherung der Verzinsung des Baukapitales in 

der jeweiligen Höhe des Sparkassenzinsfusses notwendig sind, haben 

die Gmelnden einen W hnungsfond zu schaffen.- Hiezu wird ihnen das
'M. i , M n I *-

Beoht aingeräumt, von sämtlichen ^ohnungeinhabern im Gemeindege-
• >. 4.1.W /o*»-5"**- s ' L- -

biete eine ’Aohnungsi*<MM»r einzu ?ben, welche von jedem v.'ohnungsraum 

zu entrichten und progressiv mit der Grösse der Vohnung eteigt»- 
Ausserde» sind ^B^erdonen zur regelmässigen Beitragsleistung für 

den ”'ohnungepfoöd horanzuziehen, w lohe aus dem Kapital f r ’>.-;h- 

nungezveoke Eutzen ziehen, wie öffentliche und Hypothekarinstitute und 

ähnliche.- Biese können die eitragsleistungen durch Gewährung von 

Hypothekardarlehen zu niedrigem Zinsfüsse oder durch Zeiohnung von 

Anteilen ablösen.-

9. / Sämtliche Gemein abäugenossenschäften des Herzogtums Schlesiens 

bilden einen Centr -^verband bei de Landesrogierung*-

10. / Bie Aufgaben dieses Centr-Ivarbandes sind:

1./ Die. Einhaltung aller vom Landesverbände für diese Genossen

schaften erlassenen Bestimmungen, die fortlaufende Kontrolle der 

Geschätfsführung, die einheitliche Feststellung aller fttr särr.tliarhe



^44/5"
5.

Genoesensohaftcn gemeinsamen Handlungen / Beschaffung der a- 

pitalien, Belehnung, Angabe von Teilsohuldverschreibungen u.sw. 

Die Auswahl besw. die Beschaffung einwandfreier Typenpinne für 

die verschiedenen Wohnungsgrössen mit möglichst *■•*« weitgehen

der^ Einheitlichfeit des gesamten inneren Ausbaues der Wohnungen, 

die Genehmigung der Verbauungspläne / Situationspläne u.d.gl. 

2« Die Ueberprüfung der Vergebung der Arbeiten und Lieferungen 

durch die Baugeroroenschaften nach dem Gesichtspunkte eines 

möglichst gleichartigen Beschäftigungsgrades der im Lande an

sässigen Unternehmer und Kaufleute, unter besonderer Berücksich

tigung der Güte ihrer Leistungen und Lieferungen.- Die ' etrer- 

prüfung der ''reiss, die tber aufeicht über die einwandfreie 

urd plangemässe DauherStellung u.s.w..-

11. Der Zentralverbend untersteht unmittelbar der Lqndesre- 
üisrung.— |Z4aM^*s^*e***,j*,M**di *^«**.^?». *-

12, Der Zentra1verband besteht aus den gewählten Vertretern 

der Baugenossenschaften, bei tat»« Auswahl auf die fachliche Be

fähigung besonders Augenmerk zu richten ist und aus den ernannten 
Vertretern der Landesregierung» fieser stellt die «mnnnnrg rinn 

PriiEidunton und Ernennung von einem Viertel der Jalil der ge

wählten Mitglieder zu, welche ann des Kreise der Staatsbeamten 

entnommen werden können,— u-a'vS ,

13. Die Verwaltnngskoster dec Gentralverbanl-as wurden von der 

Landesregierung bestritten.-

Taschen,den 21. September 1919,-


